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Kundmachung 
 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Großriedenthal hat in seiner Sitzung am 20.03.2024 folgende 

Änderung der Verordnung über die Entschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates und 

der Ortsvorsteher vom 21.04.2020 beschlossen: 

 

Der § 4 der ggst. Verordnung hat zu lauten: 

„Den Mitgliedern des Gemeinderates – sofern sie keinen Anspruch auf Entschädigung gemäß 

§ 1 bis 3 haben – gebührt für die Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung eine Entschädigung 

in der Höhe von 1 % des Bezuges der/des Bürgermeister(s)in.“ 

 

Diese Änderung tritt am 01.05.2024in Kraft. 
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